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 Niederschrift der Anhörungsveranstaltung vom 31.05.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1: 
Zum Thema 1.1 Städtebauliches Konzept: 
Die Stadt Aachen ist bestrebt, entsprechend den Zielen des Baugesetzbuches und des Landes NRW bezüglich des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden vorrangig zukünftige Wohnbauflächen durch Innenentwicklung und Nachverdichtung 
zu schaffen. Die Planung sieht bereits verhältnismäßig kleine Grundstücke vor, um eine möglichst hohe, aber gleichzeitig 
verträgliche Ausnutzung der Flächen zu erreichen. Eine wie von den Einwender*innen vorgeschlagene noch höhere Dichte, 
z.B. durch Überbauung der Stellplatzflächen, wird nicht als sinnvoll erachtet. Als Gründe stehen insbesondere die Lage in 
zweiter Reihe und damit verbunden die beengte Erschließung zwischen den Bestandsgebäuden und die damit erhöhte Ein-
sehbarkeit der angrenzenden Gärten entgegen. 
 
Zum Thema 1.2 Umwelt: 
Die entlang der südlichen Plangebietsgrenze verlaufende städtische Drainageleitung liegt außerhalb des Plangebietes auf 
den südlich angrenzenden Flächen, ein Eingriff in die Drainageleitung erfolgt nicht. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und 
liegt in einer leichten Hanglage. Aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse ist eine Versickerung innerhalb des Plange-
bietes und auch auf den Gartenflächen im näheren Umfeld nicht möglich. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der 
Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr lang-
sam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Rich-
tung Süden ab. Die städtische Drainageleitung dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers und wurde 
zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die städtische Drainageleitung gefasst 
werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der Entwässerungssituation im näheren 
Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Über den Bebauungsplan werden daher Trassen definiert, über die durch Kiespa-
ckungen entlang der nördlichen Grundstücksgrenzen bzw. im Bereich von versiegelten Flächen durch Transportleitungen 
weiterhin eine Ableitung des Wassers bis zur vorhandenen städtischen Drainageleitung im Süden sichergestellt werden 
kann. Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zum Thema „1.1 Städtebauliches Konzept“ zurückzuweisen. 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zum Thema „1.2 Umwelt“ zur Kenntnis zu nehmen. 
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 30.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2: 
Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Dazu zählt neben einer ausreichenden Besonnung und Belichtung auch 
eine ausreichende Belüftung der Grundstücke. § 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) regelt 
zur Sicherung dieser Anforderungen die zwischen Gebäuden mindestens einzuhaltenden Abstandsflächen. Die Einhaltung 
der Abstände sowohl zwischen den geplanten Baukörpern als auch zur Bestandsbebauung im Umfeld ist auf Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Bei Einhaltung der erforderlichen Abstandsflächen kann grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfüllt sind und eine 
ausreichende Belüftung sichergestellt ist. Die vorliegende städtebauliche Situation lässt nicht erwarten, dass im vorliegen-
den Fall eine Einhaltung nicht gegeben wäre. So kommt bereits das gesamtstädtische Klimagutachten Aachen von 1998 zu 
dem Ergebnis, dass eine geplante Wohnbebauung im Innenbereich zwischen Raafstraße, Kesselstraße, Monschauer 
Straße und Raerener Straße keine negativen Auswirkungen auf die vorliegende klimatische Situation und den abendlichen 
bzw. nächtlichen Luftaustausch hätte, da diese bereits durch die randliche Bebauung in der Umgebung erschwert wird. In-
nerhalb des Gebietes bilden sich zwar bodennahe Kaltluftschichten aus, die jedoch keine Auswirkung auf ihre weitere Um-
gebung haben. Die Bebauung der Fläche wird als unproblematisch eingestuft. 
 
Die vorgeschlagene Drehung der maximal zweigeschossigen Reihenhäuser im Süden des Plangebietes hätte keinen nen-
nenswerten Effekt auf die Belüftung des Plangebietes, jedoch wären zusätzlich zu den geplanten Erschließungsflächen wei-
tere Zuwegungen in Nord-Süd-Richtung notwendig und die privaten Grünflächen der geplanten Gebäude müssten verringert 
werden. Im Sinne eines flächensparenden Bauens gemäß § 1a Abs. 2 BauGB wird daher der Schaffung zusätzlicher 
Wohneinheiten und einer Ausrichtung der Baukörper in Richtung Süden der Vorzug gegeben. 
 
Die geplante Dichte ist zulässig, da der § 17 BauNVO für den Versiegelungsgrad in allgemeinen Wohngebieten nur noch 
einen Orientierungswert von 40 % (GRZ I) der jeweiligen Grundstücksfläche sowie eine Überschreitung bis 60 % (GRZ II) 
durch Nebenanlagen vorgibt und keine Obergrenze mehr. Abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten ist insbesondere bei 
der Nachverdichtung von Flächen im Innenbereich auch eine Überschreitung der Werte möglich. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Gebäudetypologien (Reihenendhäuser, Reihenmittelhäuser, Doppelhaushälften, Geschoss-
wohnungsbau) liegt die Versiegelung bei einzelnen Grundstücken (GRZ I) bei bis zu 79 % und damit deutlich über dem Ori-
entierungswert gemäß § 17 BauNVO, bei anderen Grundstücken jedoch mit einer GRZ von 26 % deutlich unterhalb des 
Orientierungswertes. 
 
Insgesamt wird durch die im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellte Planung im Plangebiet eine Versiegelung von 
ca. 36 % der Wohnbauflächen durch Gebäude (GRZ I) und ca. 64% durch Gebäude zuzüglich Wegen, Terrassen Und Gar-
tenhäuschen (GRZ II) ermöglicht. Der Versiegelungsgrad liegt damit zwar oberhalb des Orientierungswertes des § 17 
BauNVO von 40 %, die Überschreitung wird jedoch im vorliegenden Fall im Sinne des sparsamen Umgangs mit Boden (§ 
1a BauGB) in Verbindung mit der Schaffung von Wohnraum, der den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhält-
nisse entspricht (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), als vertretbar angesehen. 
 
Durch die Festsetzung von Dachbegrünungen auf allen Flachdächern sowie den Erhalt von Teilen des Plangebietes als 
Freifläche und die Anpflanzung von mindestens 17 Neupflanzungen in den öffentlichen Verkehrsflächen und der öffentlichen 
Grünfläche sowie Vorgaben zur Begrünung der privaten Freiflächen mit mindestens 14 Neupflanzungen von Bäumen, wer-
den Aufheizeffekte im Plangebiet reduziert. 
 
Das städtebauliche Konzept sieht im östlichen Teilbereich einen Wohnhof vor, der zum Aufenthalt und Kinderspiel geeignet 
ist. Im näheren Umfeld des Plangebietes liegen mehrere Spielplätze, außerdem sind die rund um Lichtenbusch liegenden 
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Waldflächen auf kurzem Wege erreichbar. Die geplanten Grünflächen im Plangebiet werden daher als ausreichend angese-
hen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 29.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3: 
Der Vorwurf, dass die verschiedenen Belange, insbesondere in Hinblick auf Klimaänderungen, Starkregenereignisse sowie 
Grünflächen für Insekten und Tiere in der planerischen Abwägung nicht ausreichend der geplanten Entwicklung von Wohn-
raum gegenübergestellt wurden, wird zurückgewiesen. Eine erste Einschätzung dazu hat bereits im Rahmen der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 stattgefunden, bei der eine umfangreiche Bewertung verschiedener Po-
tenzialflächen für die Ausweisung von Wohnbauflächen sowohl unter städtebaulichen als auch unter umweltrelevanten Kri-
terien stattgefunden hat. Insgesamt stellt der neu aufgestellte Flächennutzungsplan 117,3 ha weniger Wohnbauflächen dar 
als der vorhergehende Flächennutzungsplan 1980, demnach werden langfristig nur ca. 84 ha des Bedarfs gedeckt. Grund 
dafür sind unter anderem die Rücknahme von vorher ausgewiesenen Wohnbauflächen, die sich nach einer vertieften Um-
weltprüfung nicht für eine Wohnnutzung eignen, sowie die Rücknahme von Splittersiedlungen und eine Vermeidung bandar-
tiger Entwicklungen entlang von Verkehrsachsen.  
 
Die Stadt Aachen verfolgt grundsätzlich das Ziel, einen möglichst großen Teil des Flächenbedarfs durch die Wiedernutzbar-
machung brachliegender und bereits versiegelter Flächen zu decken. Ein vollständiger Verzicht auf die Inanspruchnahme 
zusätzlicher Flächen ist jedoch nicht möglich, da entsprechende Flächen im notwendigen Umfang innerhalb des Aachener 
Stadtgebietes nicht vorhanden sind. Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt und ist 
damit Teil der ausgewiesenen Flächenreserven von ca. 84 ha, die dem langfristigen Bedarf von 199 ha entgegenstehen. 
Alternativflächen mit in Summe erkennbar geringeren Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltbelange haben sich im 
Rahmen der Bewertungen nicht ergeben 
 
Zum Bebauungsplan wird ein Umweltbericht erarbeitet, in dem die Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Um-
weltbelange geprüft werden. Es werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Auswirkungen auf 
die verschiedenen Schutzgüter formuliert und über die textlichen Festsetzungen gesichert. Dazu gehören unter anderem 
 

- eine Begrenzung der zulässigen Versiegelung über die Darstellung zu versiegelnder Flächen im Vorhaben- und 

Erschließungsplan, 

- Dachbegrünungen auf allen Flachdächern sowie oberhalb der Tiefgarage, 

- der überwiegende Erhalt der Bäume im Plangebiet und entlang der Plangebietsränder, 

- die Neupflanzung von mindestens 31 Bäumen, 

- die Durchführung einer ökologischen Baubegleitung zum Schutz des Baumbestandes im Bereich der Teichanlage 
sowie bei Eingriffen in den Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern bei Umsetzung der Kiespackungen für die 

Entwässerung entlang der Grundstücksgrenzen, 

- die Planung eines Regenrückhaltebeckens sowie von Flächen zur Ableitung des oberflächig anfallenden Nieder-

schlagswassers, 

- Die Anlage von temporären Amphibienschutzzäunen während der Bauphase. 

 
Im Ergebnis werden die Auswirkungen unter Einhaltung dieser Maßnahmen als vertretbar angesehen, da mit dem Vorhaben 
ein verdichtetes aber trotzdem gut durchgrüntes Wohngebiet mit hoher Aufenthaltsqualität entsteht. Die Lage im Innenbe-
reich von Lichtenbusch bietet sich aufgrund der bereits teilweise bestehenden Erschließung sowie der umliegenden Infra-
struktureinrichtungen gegenüber einer Bebauung auf Flächen im Außenbereich an, bei der voraussichtlich eine höhere Ver-
siegelung notwendig wäre. Die vom Einwender / der Einwenderin vorgeschlagene Reduzierung der geplanten Wohneinhei-
ten und Vergrößerung der Grundstücksflächen widerspricht den planerischen Grundsätzen eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden und einer nachhaltigen Stadtplanung, gerade da die Planung von großen Grundstücken mit freistehenden 
Einzel- oder Doppelhäusern im Hinblick auf die immer größer werdende Flächenknappheit nicht mehr zeitgemäß ist und die 
Versiegelungen durch Erschließungsflächen im Verhältnis zur Anzahl der Wohneinheiten deutlich höher liegen würden. 
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Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Dazu zählt neben einer ausreichenden Besonnung und Belichtung auch 
eine ausreichende Belüftung der Grundstücke. § 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) regelt 
zur Sicherung dieser Anforderungen die zwischen Gebäuden mindestens einzuhaltenden Abstandsflächen. Die Einhaltung 
der Abstände sowohl zwischen den geplanten Baukörpern als auch zur Bestandsbebauung im Umfeld ist auf Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Bei Einhaltung der erforderlichen Abstandsflächen kann grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfüllt sind und eine 
ausreichende Belüftung sichergestellt ist. Die vorliegende städtebauliche Situation lässt nicht erwarten, dass im vorliegen-
den Fall eine Einhaltung nicht gegeben wäre. So kommt bereits das gesamtstädtische Klimagutachten Aachen von 1998 zu 
dem Ergebnis, dass eine geplante Wohnbebauung im Innenbereich zwischen Raafstraße, Kesselstraße, Monschauer 
Straße und Raerener Straße keine negativen Auswirkungen auf die vorliegende klimatische Situation und den abendlichen 
bzw. nächtlichen Luftaustausch hätte, da diese bereits durch die randliche Bebauung in der Umgebung erschwert wird. In-
nerhalb des Gebietes bilden sich zwar bodennahe Kaltluftschichten aus, die jedoch keine Auswirkung auf ihre weitere Um-
gebung haben. Die Bebauung der Fläche wird als unproblematisch eingestuft. 
 
Die im folgenden aufgeführten Minderungsmaßnahmen werden über den Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert und 
sollen zur Anpassung an den Klimawandel bei der Ausführungsplanung berücksichtigt werden: 

 

 Begrünung von Verkehrsflächen und Stellplatzanlagen zur Verschattung versiegelter Flächen, 

 Begrünung von Flachdachflächen und nicht überbauten Tiefgaragendächern, 

 Anlage eines Regenrückhaltebeckens zur Reduzierung und Verzögerung des Spitzenabflusses zur Entlastung des Ka-
nalnetzes im Falle von Starkregenereignissen, 

 Einsatz erneuerbarer Energien, 

 Vorgaben zur Begrenzung der zulässigen Versiegelung in den Vorgartenbereichen und zur Begrünung und Bepflan-
zung der privaten Grundstücksflächen, 

 Verringerung der Wärmeabstrahlung von Oberflächen durch die Verwendung von Fassadenfarben mit hohen Reflekti-
onswerten, 

 Festlegung von Trassen zur Ableitung des oberflächig wild ablaufenden Niederschlagswassers zum Schutz der geplan-
ten Bauwerke sowie der nördlich und südlich liegenden Bestandsgebiete, 

 Berücksichtigung von Geländeneigungen vom Gebäude weg bei der Festlegung der zulässigen Gelände- und Gebäu-
dehöhen in Hinblick auf den Hochwasserschutz. 

 
Entlang der südlichen Grundstücksgrenze werden Abstände von ca. 10 m zwischen den geplanten Baukörpern und den 
bestehenden Gebäuden auf den Nachbargrundstücken eingehalten. Erhebliche Beeinträchtigungen durch eine erhöhte Ein-
sehbarkeit oder steigende Lärmemissionen sind - über das in einem Wohngebiet grundsätzlich zu erwartende und zu dul-
dende Maß hinaus - nicht zu erkennen, abgesehen von den zu duldenden Lärmemissionen während der Bauphase. Die 
schalltechnischen Auswirkungen der Stellplatzanlagen im Plangebiet wurden gutachterlich untersucht und bewertet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte zur Tagzeit und Nachtzeit an allen relevanten Immissionsorten deutlich 
unterschritten werden. 
 
Die vorgeschlagene Drehung der maximal zweigeschossigen Reihenhäuser im Süden des Plangebietes hätte keinen nen-
nenswerten Effekt auf die Belüftung des Plangebietes, im Sinne des flächensparenden Bauens gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 
wird daher der Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten und einer Ausrichtung der Baukörper in Richtung Süden der Vorzug 
gegeben. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe Lichtenbuscher Weg vom 29.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4: 
Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Dazu zählt neben einer ausreichenden Besonnung und Belichtung auch 
eine ausreichende Belüftung der Grundstücke. § 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) regelt 
zur Sicherung dieser Anforderungen die zwischen Gebäuden mindestens einzuhaltenden Abstandsflächen. Die Einhaltung 
der Abstände sowohl zwischen den geplanten Baukörpern als auch zur Bestandsbebauung im Umfeld ist auf Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Bei Einhaltung der erforderlichen Abstandsflächen kann grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfüllt sind und eine 
ausreichende Belüftung sichergestellt ist. Die vorliegende städtebauliche Situation lässt nicht erwarten, dass im vorliegen-
den Fall eine Einhaltung nicht gegeben wäre. So kommt bereits das gesamtstädtische Klimagutachten Aachen von 1998 zu 
dem Ergebnis, dass eine geplante Wohnbebauung im Innenbereich zwischen Raafstraße, Kesselstraße, Monschauer 
Straße und Raerener Straße keine negativen Auswirkungen auf die vorliegende klimatische Situation und den abendlichen 
bzw. nächtlichen Luftaustausch hätte, da diese bereits durch die randliche Bebauung in der Umgebung erschwert wird. In-
nerhalb des Gebietes bilden sich zwar bodennahe Kaltluftschichten aus, die jedoch keine Auswirkung auf ihre weitere Um-
gebung haben. Die Bebauung der Fläche wird als unproblematisch eingestuft. 
 
Entlang der südlichen Grundstücksgrenze werden Abstände von ca. 10 m zwischen den geplanten Baukörpern und den 
bestehenden Gebäuden auf den Nachbargrundstücken eingehalten. Erhebliche Beeinträchtigungen durch eine erhöhte Ein-
sehbarkeit oder steigende Lärmemissionen sind - über das in einem Wohngebiet grundsätzlich zu erwartende und duldende 
Maß hinaus - nicht zu erkennen, abgesehen von den zu duldenden Lärmemissionen während der Bauphase.  
 
Die vorgeschlagene Drehung der maximal zweigeschossigen Reihenhäuser im Süden des Plangebietes hätte keinen nen-
nenswerten Effekt auf die Belüftung des Plangebietes, im Sinne des flächensparenden Bauens gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 
wird daher der Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten und einer Ausrichtung der Baukörper in Richtung Süden der Vorzug 
gegeben. 
 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurden sowohl der notwendige Wohnflächenbe-
darf als auch die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale und neue Wohnbauflächenpotenziale ermittelt. Der ermittelte 
Flächenbedarf bis 2035 liegt bei 199,0 ha. Im Rahmen der Aufstellung hat eine umfangreiche Bewertung verschiedener Po-
tenzialflächen für die Ausweisung von Wohnbauflächen sowohl unter städtebaulichen als auch unter umweltrelevanten Kri-
terien stattgefunden. Insgesamt stellt der neu aufgestellte Flächennutzungsplan 117,3 ha weniger Wohnbauflächen dar als 
der vorhergehende Flächennutzungsplan 1980, demnach werden langfristig nur ca. 84 ha des Bedarfs gedeckt. Grund dafür 
sind unter anderem die Rücknahme von vorher ausgewiesenen Wohnbauflächen, die sich nach einer vertieften Umweltprü-
fung nicht für eine Wohnnutzung eignen, sowie die Rücknahme von Splittersiedlungen und eine Vermeidung bandartiger 
Entwicklungen entlang von Verkehrsachsen. Im Ergebnis können dadurch die nicht mehr als Wohnbauflächen ausgewiese-
nen Flächen vor einer baulichen Inanspruchnahme geschützt werden und so die Auswirkungen auf die Umweltbelange im 
Stadtgebiet insgesamt drastisch reduziert werden. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass die verbleibenden Wohnbauflä-
chen, zu denen auch das Plangebiet zählt, zur Deckung der notwendigen Bedarfe möglichst gut ausgenutzt werden müs-
sen. Die im städtebaulichen Konzept dargestellten Grundstücksgrößen werden als ausreichend betrachtet, eine Reduzie-
rung der geplanten Wohneinheiten und Vergrößerung der Grundstücksflächen würde den planerischen Grundsätzen eines 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und einer nachhaltigen Stadtplanung widersprechen, gerade da die Planung 
von großen Grundstücken mit freistehenden Einzel- oder Doppelhäusern im Hinblick auf die immer größer werdende Flä-
chenknappheit nicht mehr zeitgemäß ist und die notwendigen Versiegelungen durch Erschließungsflächen im Verhältnis zur 
Anzahl der Wohneinheiten deutlich höher liegen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe Raafstraße vom 29.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 5: 
Eine Bebauung des Plangebietes ist sinnvoll und wird weiterhin verfolgt, da in Aachen ein anhaltend hoher Bedarf von zu-
sätzlichen Wohnbauflächen besteht und die vorliegende Fläche gegenüber anderen Flächen mehrere Standortvorteile bie-
tet.  
 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurden sowohl der notwendige Wohnflächenbe-
darf als auch die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale und neue Wohnbauflächenpotenziale ermittelt. Der ermittelte 
Flächenbedarf bis 2035 liegt bei 199,0 ha. Im Rahmen der Aufstellung hat eine umfangreiche Bewertung verschiedener Po-
tenzialflächen für die Ausweisung von Wohnbauflächen sowohl unter städtebaulichen als auch unter umweltrelevanten Kri-
terien stattgefunden. Insgesamt stellt der neu aufgestellte Flächennutzungsplan 117,3 ha weniger Wohnbauflächen dar als 
der vorhergehende Flächennutzungsplan 1980, demnach werden langfristig nur ca. 84 ha des Bedarfs gedeckt. Grund dafür 
sind unter anderem die Rücknahme von vorher ausgewiesenen Wohnbauflächen, die sich nach einer vertieften Umweltprü-
fung nicht für eine Wohnnutzung eignen, sowie die Rücknahme von Splittersiedlungen und eine Vermeidung bandartiger 
Entwicklungen entlang von Verkehrsachsen. 
 
Die Stadt Aachen verfolgt grundsätzlich das Ziel, einen möglichst großen Teil des Flächenbedarfs durch die Wiedernutzbar-
machung brachliegender und bereits versiegelter Flächen zu decken. Ein vollständiger Verzicht auf die Inanspruchnahme 
zusätzlicher Flächen ist jedoch nicht möglich, da entsprechende Flächen im notwendigen Umfang innerhalb des Aachener 
Stadtgebietes nicht vorhanden sind. Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt und ist 
damit Teil der ausgewiesenen Flächenreserven von ca. 84 ha, die dem langfristigen Bedarf von 199 ha entgegenstehen. 
Alternativflächen mit in Summe erkennbar geringeren Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltbelange haben sich im 
Rahmen der Bewertungen nicht ergeben. 
 
Für die Inanspruchnahme der Plangebietsflächen gegenüber anderen Flächen im Stadtgebiet sprechen unter anderem die 
folgenden Vorteile: 
 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Lichtenbuscher Siedlungsraums und grenzt auf drei Seiten an bestehende Wohnnut-

zungen an. Es ist durch die umliegenden Nutzungen bereits stark anthropogen geprägt. Eine Inanspruchnahme ande-
rer Flächen innerhalb größerer zusammenhängender und gegebenenfalls raumbedeutsamer Grünzüge im Außenbe-
reich etc. kann damit vermieden werden. 

 Die Flächen sind durch die vorhandenen Straßen sowohl verkehrlich als auch technisch bereits teilweise erschlossen, 
so dass der Aufwand und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Erschließungsflächen geringer ist als auf 
anderen Flächen. 

 Durch die Lage innerhalb von Lichtenbusch besteht im Umfeld des Plangebietes eine gute Versorgungsinfrastruktur. 

 Auf der Fläche gibt es nur wenig Baumbestand, der sich überwiegend auf die Randbereiche beschränkt und zum größ-
ten Teil erhalten werden kann. Die Fläche bietet nur wenig Potenzial als Lebensraum für Tiere. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen an dieser Stelle als eher gering 
eingeschätzt und als vertretbar angesehen. Eine Inanspruchnahme anderer Flächen wäre gegebenenfalls mit größeren 
Auswirkungen verbunden. 

 Aufgrund der im Plangebiet vorliegenden Bodenverhältnisse und der häufigen Staunässe ist eine Bewirtschaftung der 
Fläche mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht möglich. Die Nutzbarkeit ist daher stark eingeschränkt. Hinzu kommt 
die eher geringe Flächengröße und die Lage innerhalb eines Wohngebietes. Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen 
an anderer Stelle wäre gegebenenfalls eine Inanspruchnahme von aus landwirtschaftlicher Sicht höherwertigen Flä-
chen verbunden. 
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Ziel der Planung ist es innerhalb des Plangebietes verschiedene Wohnformen zu realisieren und dabei auch im Sinne des 
flächensparenden Bauens Reihenhäuser mit teilweise kleineren Grundstücken anzubieten. Dies führt dazu, dass die Dichte 
innerhalb der verschiedenen Teilflächen des Plangebietes variiert, insgesamt liegt die Dichte und Versiegelung jedoch im 
verträglichen Rahmen für ein allgemeines Wohngebiet. 
 
Durch die Planung werden landwirtschaftliche Weideflächen in Anspruch genommen. Der Baumbestand entlang der Plan-
gebietsränder kann überwiegend erhalten werden. Die durchgeführte Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Flächen aufgrund ihrer Gegebenheiten für keine der potenziell betroffenen planungsrelevanten Tierarten einen Lebensraum 
darstellen können, eine Betroffenheit wird daher ausgeschlossen. 
 
Durch die Bebauung des Plangebietes wird in Zukunft das auf den Verkehrsflächen und Dachflächen anfallende Nieder-
schlagswasser in die Kanalisation eingeleitet und damit die Menge des wild abfließenden Wassers deutlich reduziert, so 
dass es durch die Planung voraussichtlich zu einer Verbesserung der Entwässerungssituation kommen wird. 
 
Die Planung sieht keine Spielplatzflächen vor. Da unmittelbar westlich des Wohngebietes des Bebauungsplanes Nr. 18 ‚Ein-
fach und selber bauen‘ ein ca. 5.450 m² großer Spiel- und Bolzplatz und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes Nr. 855 ein ca. 800 m² großer Spielplatz liegt, sind ausreichende Spielflächen für alle Altersgruppen vorhanden. Die 
Verkehrsflächen innerhalb des Plangebietes werden als Mischverkehrsflächen ausgebaut. Im östlichen Teilbereich soll die 
zentrale Platzfläche multifunktional als Wendemöglichkeit für das hier eher geringe Verkehrsaufkommen sowie als Aufent-
haltsfläche und Treffpunkt für die Nachbarschaft ausgebildet werden. Das vorhandene Spielangebot wird damit im Umfeld 
des Plangebietes als ausreichend bewertet. Zusätzlich bestehen aus dem Wohngebiet auf kurzem Wege Anbindungen in 
den umliegenden Freiraum. Über den Durchführungsvertrag wird der Vorhabenträger zur Zahlung einer Ausgleichszahlung 
verpflichtet, die zur Aufwertung der vorhandenen Spielflächen genutzt wird. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe Raafstraße vom 29.06.2022 

 
  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 994  Abwägungsvorschlag erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Raafstraße / Sanddornweg -  Fassung vom 18.09.2023 
 
 

22 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 6: 
Ein Großteil der Fläche war bereits im Flächennutzungsplan 1980 als Wohnbaufläche ausgewiesen, so dass das grundsätz-
liche Ziel der Stadt Aachen, im Innenbereich von Lichtenbusch ein Wohngebiet zu entwickeln, bereits langfristig bekannt ist. 
Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurden auch die westlichen Flächen des Plangebietes als 
Wohnbauflächen dargestellt, da der Standort aufgrund der Lage innerhalb der vorhandenen Siedlungsflächen, des geringen 
Erschließungsaufwandes und der voraussichtlich nur bedingt erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gut geeignet ist zur 
Schaffung neuer Wohnflächen, um dem anhaltend hohen Bedarf in Aachen Rechnung zu tragen. Durch die Nachverdich-
tung innerhalb der bestehenden Siedlungsflächen kann auf die bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen zurückgegrif-
fen werden, der Erschließungsaufwand ist vergleichsweise gering. Die Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle 
entspricht den Zielen des § 1a Abs. 2 BauGB und wird weiterverfolgt. 
 
Ein Anspruch darauf, dass die Umgebung des eigenen Grundstücks auf alle Zeiten unverändert bleibt, besteht nicht, sofern 
durch die Änderung nicht die Nutzung des eigenen Grundstücks wesentlich beeinträchtigt wird. Dies ist hier nicht der Fall. 
 
Das zum Bebauungsplan erarbeitete Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Planung keine negativen 
Auswirkungen auf die umliegenden Wohnnutzungen zu erwarten sind. Temporäre Belastungen durch Baulärm sind hinzu-
nehmen. 
 
Durch die Planung werden Grünflächen in Anspruch genommen. Der Baumbestand entlang der Plangebietsränder kann 
überwiegend erhalten werden. Die durchgeführte Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die Flächen aufgrund 
ihrer Gegebenheiten für keine der potenziell betroffenen planungsrelevanten Tierarten einen Lebensraum darstellen kön-
nen, eine Betroffenheit wird daher ausgeschlossen. 
 
Das Problem des oberflächig wild abfließenden Wassers ergibt sich aus den Bodenverhältnissen im Plangebiet und der Um-
gebung, die eine Versickerung nicht bzw. kaum zulassen. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt in einer leichten 
Hanglage. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr langsam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende 
Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Richtung Süden ab. Die hier außerhalb des Plangebietes liegende 
städtische Drainageleitung (siehe Bebauungsplan Nr. 855) dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers 
und wurde zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die südlich angrenzende vorhandene 
städtische Drainageleitung gefasst werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der 
Entwässerungssituation im näheren Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Daher erfolgt zeichnerisch die Festsetzung von Trassen im Plangebiet, über die 
ein Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers aus Richtung der nördlichen Grundstücksgrenzen nach Süden sicherge-
stellt wird. Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
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Im Übrigen werden für den Hochwasserschutz bereits größere Rückhaltemengen in einem Regenrückhaltebecken im Bau-
gebiet vorgesehen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe Raafstraße vom 29.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7: 
Die behördlichen Anforderungen an den Hochwasserschutz haben sich verschärft, so dass das Entwässerungskonzept ein 
290 m³ großes Regenrückhaltebecken im Plangebiet vorsieht. Damit wird den Hochwassererfahrungen der letzten Jahre in 
Flüssen und Kanalsystemen Rechnung getragen. So können die negativen Auswirkungen einer Bebauung gemindert oder 
ausgeglichen werden. 
 
Auch der Umweltbericht beschäftigt sich mit dem Thema der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt. Dieser wird im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung mit ausgelegt. 
 
Das Problem des oberflächig wild abfließenden Wassers ergibt sich aus den Bodenverhältnissen im Plangebiet und der Um-
gebung, die eine Versickerung nicht bzw. kaum zulassen. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt in einer leichten 
Hanglage. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr langsam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende 
Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Richtung Süden ab. Die hier außerhalb des Plangebietes liegende 
städtische Drainageleitung (siehe Bebauungsplan Nr. 855) dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers 
und wurde zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die südlich angrenzende vorhandene 
städtische Drainageleitung gefasst werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der 
Entwässerungssituation im näheren Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Daher erfolgt zeichnerisch die Festsetzung von Trassen im Plangebiet, über die 
ein Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers aus Richtung der nördlichen Grundstücksgrenzen nach Süden sicherge-
stellt wird. Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 994  Abwägungsvorschlag erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Raafstraße / Sanddornweg -  Fassung vom 18.09.2023 
 
 

26 
 

 Eingabe Lichtenbuscher vom Weg 29.06.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8: 
Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 4 verwiesen. 
 
Das städtebauliche Konzept sieht im östlichen Teilbereich einen Wohnhof vor, der zum Aufenthalt und Kinderspiel geeignet 
ist. Im näheren Umfeld des Plangebietes liegen mehrere Spielplätze, außerdem sind die rund um Lichtenbusch liegenden 
Waldflächen auf kurzem Wege erreichbar. Die geplanten Grünflächen im Plangebiet werden daher als ausreichend angese-
hen. 
 
Das Problem des oberflächig wild abfließenden Wassers ergibt sich aus den Bodenverhältnissen im Plangebiet und der Um-
gebung, die eine Versickerung nicht bzw. kaum zulassen. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt in einer leichten 
Hanglage. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr langsam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende 
Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Richtung Süden ab. Die hier außerhalb des Plangebietes liegende 
städtische Drainageleitung (siehe Bebauungsplan Nr. 855) dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers 
und wurde zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die südlich angrenzende vorhandene 
städtische Drainageleitung gefasst werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der 
Entwässerungssituation im näheren Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Daher erfolgt zeichnerisch die Festsetzung von Trassen im Plangebiet, über die 
ein Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers aus Richtung der nördlichen Grundstücksgrenzen nach Süden sicherge-
stellt wird. Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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 Eingabe vom 01.07.2022 (kein Datum auf dem Schreiben) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 9: 
Die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in der Stadt Aachen für das KiTa-Jahr 2023/2024 unterteilt das Aachener 
Stadtgebiet in 14 Sozialräume. Das Plangebiet liegt im Sozialraum 13, der Kornelimünster, Oberforstbach, Lichtenbusch 
und Schleckheim umfasst. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass für ein bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen eine Versor-
gungsquote von 97 % im ü3-Bereich und für die Altersgruppe der unter 3-Jährigen von 50 % vorgehalten werden muss. 
Stadtweit liegen die Versorgungsquoten derzeit bei 92,87 % bzw. 47,06 %, zur Erhöhung der Quoten sollen in den nächsten 
Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Im Sozialraum 13 liegen die Versorgungsquoten mit 101,07 % im ü3-
Bereich und 56,13 % im u3-Bereich jedoch deutlich über dem Durchschnitt und über den Mindestversorgungsquoten. Die 
bestehenden Kindertagesstätten sind demnach derzeit nicht vollständig ausgelastet, zusätzlich prüft die Verwaltung derzeit 
einen Standort für den Neubau einer vierzügigen Kindertagesstätte in Kornelimünster zur langfristigen weiteren Entlastung. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch bei Realisierung des geplanten Wohngebietes eine ausreichende 
Kindertagesbetreuung sichergestellt werden kann. 
 
Die weitere Infrastruktur mit allen Belangen des täglichen Bedarfs im Umfeld des Plangebietes, insbesondere im Bereich 
der Monschauer Straße, wird entsprechend der vorhandenen eher lockeren Wohngebietsstrukturen und der vorhandenen 
Einwohnerzahl als ausreichend erachtet. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 994  Abwägungsvorschlag erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Raafstraße / Sanddornweg -  Fassung vom 18.09.2023 
 
 

31 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 10: 
Ein Großteil der Fläche war bereits im Flächennutzungsplan 1980 als Wohnbaufläche ausgewiesen, so dass das grundsätz-
liche Ziel der Stadt Aachen, im Innenbereich von Lichtenbusch ein Wohngebiet zu entwickeln, bereits langfristig bekannt ist. 
Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurden auch die westlichen Flächen des Plangebietes als 
Wohnbauflächen dargestellt, da der Standort aufgrund der Lage innerhalb der vorhandenen Siedlungsflächen, des geringen 
Erschließungsaufwandes und der voraussichtlich nur bedingt erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gut geeignet ist zur 
Schaffung neuer Wohnflächen, um dem anhaltend hohen Bedarf in Aachen Rechnung zu tragen. Durch die Nachverdich-
tung innerhalb der bestehenden Siedlungsflächen kann auf die bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen zurückgegrif-
fen werden, der Erschließungsaufwand ist vergleichsweise gering. Die Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle 
entspricht den Zielen des § 1a Abs. 2 BauGB und wird weiterverfolgt. 
 
Ein Anspruch darauf, dass die Umgebung des eigenen Grundstücks auf alle Zeiten unverändert bleibt, besteht nicht, sofern 
durch die Änderung nicht die Nutzung des eigenen Grundstücks beeinträchtigt wird. Dies ist hier nicht der Fall. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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 Eingabe vom 24.08.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 11: 
Das mögliche Vorkommen von Amphibien innerhalb des nördlich angrenzenden Weihers wurde in der Artenschutzprüfung 
und im landschaftspflegerischen Fachbeitrag behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass der Weiher und die westlich und 
östlich angrenzenden Gartenflächen Berg- und Teichmolchen als Lebensraum dienen. Das Plangebiet selber hat aufgrund 
der vorhandenen Strukturen keine Bedeutung für die Tiere. 
 
Ein Eingriff in den Weiher wird über die Planung ausgeschlossen, durch die Anlage der westlichen Planstraße wird jedoch 
der Lebensraum der Tiere in Richtung Westen eingeschränkt. Der Trennungseffekt kann unter Beachtung der nachfolgen-
den Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden:  
 
 Die befestigte Verkehrsfläche muss höhengleich, d.h. ohne Aufkantungen in Form von Bord- oder Kantensteinen herge-

richtet werden, so dass die Durchgängigkeit für Molche gegeben ist. 
 Der L-Stein, der einen Teilbereich des Teiches abfängt, ist ebenfalls höhengleich mit der Mischfläche auszubilden, so 

dass Tiere nicht entlang der Aufkantung vom Teich weggeleitet werden, sondern ggf. hier heruntersteigen/-fallen kön-
nen.  

 Der Straßeneinlauf in der Verkehrsfläche ist durch Einbau einer Ausstiegshilfe amphibienfreundlich zu gestalten, so 
dass Tiere auch wieder herauskriechen können. 

 Die Grundstücksgrenzen der westlich angrenzenden Gartenflächen sind so zu gestalten, dass durch Einfriedungen 
keine Barrierewirkung für die Amphibien erzeugt wird. Es sind ausreichende Unterkriechmöglichkeiten vorzusehen, so 
dass die Landlebensräume weiterhin erreichbar bleiben.  

 
Das Tötungsrisiko der im Teich lebenden Amphibien durch Überfahren von Individuen bei der Überquerung der geplanten 
Verkehrsfläche wird aufgrund der geringen Anzahl der zu erwartenden Fahrbewegungen am Tag und der Wanderzeit in der 
Nacht und Dämmerung als nicht signifikant bewertet. Hier ist die Erreichbarkeit der Landlebensräume westlich und östlich 
der Straße im Hinblick auf den Schutz der Populationen höher zu werten als das Tötungsrisiko.  
 
Über den Durchführungsvertrag wird verbindlich geregelt, dass während der Bauzeit die Bauflächen und Baustraßen durch 
Amphibienschutzzäune zu sichern sind. 
 
Die Baumarten der Bestandsbäume wurden aufgenommen und können dem Grünkonzeptplan entnommen werden. Inner-
halb des Plangebietes entfallen 6 Bäume, wovon ein Baum nach Baumschutzsatzung geschützt sind. Ausserhalb des Plan-
gebietes entfällt ein weiterer Baum, der ebenfalls unter den Baumschutz fällt und entsprechend ausgeglichen wird. Der Aus-
gleich für die entfallenden geschützten Bäume erfolgt über Neupflanzungen innerhalb des Plangebietes.  
 
Das Planverfahren wurde zwischenzeitlich von einem Verfahren nach § 13b BauGB in ein Vollverfahren umgewandelt. Zum 
Bebauungsplan wurden ein Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzie-
rung erarbeitet. Im Ergebnis entsteht ein Kompensationsdefizit von 3.980 Punkten, das auf einer externen Fläche im Rah-
men des Ökokontos "Entfichtung des Hasselbaches" des Landesbetriebs Wald und Holz NRW ausgeglichen wird. Die Si-
cherung der Ausgleichsmaßnahme wird im Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 12: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt. 
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 13: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 14: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 15: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 16: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 17: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 18: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 19: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 20: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 21: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 22: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 23: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 24: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 25: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 26: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 27: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 28: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 994  Abwägungsvorschlag erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Raafstraße / Sanddornweg -  Fassung vom 18.09.2023 
 
 

51 
 

 Eingabe vom 29.06.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 29: 
Die Eingaben Nr. 12 bis Nr. 29 werden gesammelt ab Seite 52 der Abwägung behandelt.  
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 12 bis 29: 
Die Eingaben sind fast identisch, machen keine klare Aussagen und stellt zusammenfassend folgende Forderungen oder 
Meinungen auf: 
 Keine Bebauung im Plangebiet 
 Keine Ruhe in Lichtenbusch 
 Wasser im Plangebiet, daher keine Bebauung 
 Bebauung schlecht für die Umwelt und für die Menschen 
 
Ein Großteil der Fläche war bereits im Flächennutzungsplan 1980 als Wohnbaufläche ausgewiesen, so dass das grundsätz-
liche Ziel der Stadt Aachen, im Innenbereich von Lichtenbusch ein Wohngebiet zu entwickeln, bereits langfristig bekannt ist. 
Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurden auch die westlichen Flächen des Plangebietes als 
Wohnbauflächen dargestellt, da der Standort aufgrund der Lage innerhalb der vorhandenen Siedlungsflächen, des geringen 
Erschließungsaufwandes und der voraussichtlich nur bedingt erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gut geeignet ist zur 
Schaffung neuer Wohnflächen, um dem anhaltend hohen Bedarf in Aachen Rechnung zu tragen. Durch die Nachverdich-
tung innerhalb der bestehenden Siedlungsflächen kann auf die bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen zurückgegrif-
fen werden, der Erschließungsaufwand ist vergleichsweise gering. Die Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle 
entspricht den Zielen des § 1a Abs. 2 BauGB und wird weiterverfolgt. 
 
Ein Anspruch darauf, dass die Umgebung des eigenen Grundstücks auf alle Zeiten unverändert bleibt, besteht nicht, sofern 
durch die Änderung nicht die Nutzung des eigenen Grundstücks beeinträchtigt wird. Dies ist hier nicht der Fall. 
 
Das Problem des oberflächig wild abfließenden Wassers ergibt sich aus den Bodenverhältnissen im Plangebiet und der Um-
gebung, die eine Versickerung nicht bzw. kaum zulassen. Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und liegt in einer leichten 
Hanglage. Momentan versickert bzw. verdunstet das auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser, aufgrund der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit des Bodens erfolgt dies nur sehr langsam. Bei stärkeren Regenereignissen fließt das anfallende 
Niederschlagswasser oberflächig über das Plangebiet in Richtung Süden ab. Die hier außerhalb des Plangebietes liegende 
städtische Drainageleitung (siehe Bebauungsplan Nr. 855) dient der Aufnahme dieses oberflächig abfließenden Wassers 
und wurde zum Schutz der südlich liegenden Wohngebiete angelegt. 
 
Da die Bodenverhältnisse bereits im Bestand keine Versickerung zulassen, werden durch die mit der Planung einhergehen-
den Versiegelungen im Plangebiet keine negativen Auswirkungen auf die Menge des anfallenden Niederschlagswasser 
ausgelöst. Da zukünftig ein Großteil des anfallenden Wassers von Dachflächen und Verkehrsflächen in die geplante Kanali-
sation eingeleitet wird, verringert sich die Wassermenge sogar, die zukünftig durch die südlich angrenzende vorhandene 
städtische Drainageleitung gefasst werden muss. In der Folge trägt die Planung grundsätzlich zu einer Entspannung der 
Entwässerungssituation im näheren Umfeld bei. 
 
Durch die geplanten Baukörper und Erschließungsflächen im Plangebiet würde jedoch stellenweise der oberflächige Abfluss 
des Niederschlagswassers behindert, so dass das Wasser die städtische Drainageleitung nicht mehr erreichen würde. Ge-
mäß § 37 WHG darf durch die geplante Bebauung des Plangebietes ein Abfluss des Wassers aus den oberhalb liegenden 
Gartenbereichen nicht behindert werden. Daher erfolgt zeichnerisch die Festsetzung von Trassen im Plangebiet, über die 
ein Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers aus Richtung der nördlichen Grundstücksgrenzen nach Süden sicherge-
stellt wird. Negative Auswirkungen durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Zum Bebauungsplan wird ein Umweltbericht erarbeitet, in dem die Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Um-
weltbelange geprüft werden. Es werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Auswirkungen auf 
die verschiedenen Schutzgüter formuliert und über die textlichen Festsetzungen gesichert. Dazu gehören unter anderem 
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 eine Begrenzung der zulässigen Versiegelung über die Darstellung zu versiegelnder Flächen im Vorhaben- und Er-
schließungsplan, 

 Dachbegrünungen auf allen Flachdächern sowie oberhalb der Tiefgarage, 
 der überwiegende Erhalt der Bäume im Plangebiet und entlang der Plangebietsränder, 
 die Neupflanzung von mindestens 31 Bäumen, 
 die Durchführung einer ökologischen Baubegleitung zum Schutz des Baumbestandes im Bereich der Teichanlage, 
 die Planung eines Regenrückhaltebeckens sowie von Flächen zur Ableitung des oberflächig anfallenden Nieder-

schlagswassers, 
 Die Anlage von temporären Amphibienschutzzäunen während der Bauphase. 
 
Im Ergebnis werden die Auswirkungen unter Einhaltung dieser Maßnahmen als vertretbar angesehen, da mit dem Vorhaben 
ein verdichtetes aber trotzdem gut durchgrüntes Wohngebiet mit hoher Aufenthaltsqualität entsteht. Die Lage im Innenbe-
reich von Lichtenbusch bietet sich aufgrund der bereits teilweise bestehenden Erschließung sowie der umliegenden Infra-
struktureinrichtungen gegenüber einer Bebauung auf Flächen im Außenbereich an, bei der voraussichtlich eine höhere Ver-
siegelung notwendig wäre. 
 
Das zum Bebauungsplan erarbeitete Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Planung keine negativen 
Auswirkungen auf die umliegenden Wohnnutzungen zu erwarten sind. Temporäre Belastungen durch Baulärm sind hinzu-
nehmen. 
 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben Nr. 12 - 29 zurückzuweisen. 
 


